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Neues helvetisches T a g b l a t t.
lFortjetzung des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von E scher und U st er H Mitgl. der gefttzg. Räche.

Band!. Q

Gesezgebung.
Grosser Rath, y. Sept.

Fo rtsetzung.
(Beschluß des Gutachtens über die Friedensrichter.)

iy. Die Effekten der Commis, Tischgangem
Dienstboten, werden ihnen sogleich ausgeliefert
wenn sie zeigen können, daß sie ihnen zugehörcn.

20. Das Verbal der Auflegung der Siege! soll
von den in den §§ 14, iZ, 17, ig und 19 am
geführten besondern Fallen Meldung thun.

V i e r t e r A b s ch n i t r.
Von der Eröffnung der Siegel.

21. Wenn aus Ursache der Abwesenheit, Mim
derjahr-gkeit, oder untersagter eigner Verwaltung
eines oder des andern der Erben die Siegel auf
seine Erbschaft angelegt wurden, so darf der Zne
densrichter die Siege! nicht eröffnen, als auf die
Vorzeigung des Befeh ls der betreifen den Behörde,
Wenn die Erven ein bene/ìcuuin mvomcu-ii begehr-
ten, so eröffnet der Friedensrichter die Siegel auf
die Einladung der betreffenden Behörde. Diese
Einladung soll die Namen der Beamteten enthal-
ten, denen die Ziehung ves Inventariums ausgc-
tragen ist.

2?. Wenn die Siegel aus Ursache eines Fallis
ments (Geldstags) aufgelegt worden, so werden
sie auf die Einladung des Richters des Gelds-
tags eröffnet, welche die Namen der Beamteten

gcwagen
die Ziehung des Inventariums auf-

n..,7?- Wen" die Siegel auf die Einladung des
Auminal-.mjnzbeamteten aufgelegt wurden, so sol-

sie auf l eine Einladung eröffn et werden.
H -

Wàdung, die Siegel zu eröffnen, wo-sch!Wl-dI1», s°°

suf'eine'^sireitw- ''nsuchen der Erben

» à Zà-Br SWSN'vK
».e. auf die Torweijung enies in Kraft stehenden

Bern, 16. Sept. 1799. (M. Fruktid. Vlk.

Ssruchs, oder auf einen unter den betreffenden
Partheien übereingekommenen Vertrag.

26. Der Friedensrichter laßt in den Verbalpro-
zeß einschreiben, auf was für ein Ansuchen er
die Siegel eröffnet hat.

Fünfter Abschnitt.
Form der Eröffnung der Siegel.

27. In den in den §§ 2 und 6 des gegenwar-
tigen Titels aufgestellten Fällen, darf der Friedens-
richter nicht zu Eröffnung der Siegel schreiten, ehe
er die Erben davon benachrichtiget hat. Die An-
zeige wird ihnen durch eine an ihre Person, oder
an diejenige ihres Vormunds, Curators oder Am
Walds gerichtete Ausfertigung, in der für einen Er-
scheimmgsbefthl erforderlichen Form § 24. Tit. 1.
gegeben. Diese Kundmachung soll die Anzeige des
Tags und der Stunde der Eröffnung der Siegel
enthalten.

28. Wenn die Ziehung eines Inventariums statt
hat, so sollen die damit beauftragten Beamten von
dem Tage und der Stunde der Eröffnung der Sie-
gel benachrichtigt werden. Diese Anzeige wird
schriftlich gegeben.

29. Sollte einer oder der andere oder selbst gar
keiner von den Erben zur bestimmten Zeit erscheinen,
lo loll der Friedensrichter eine Stunde lang warten,
von der bezeichneten an gerechnet. Hierauf kann
er, ungeachtet der Abwesenheit der Jnteressirten,
zur Eröffnung der Siegel schreiten.

Zo. Wenn die mit der Ziehung des Inventariums
beauftragten Beamten nicht den bestimmten Tag-
und Stunde eintreffen würden, fo darf der Frft?
densrichter nicht zur Eröffnung der Siegel schreiten.

Er soll die betreffenden Behörden von der Nschs
iàglgkeiè dieser Beamten unterrichten, und erwarte»,'
was dieselbe darüber verfügen wird. Diese Beamte
sind den interessirten Personen verantwortlich füw
den Schaden, der ihnen durch das Ausbleiben und'
die Nachläßigkeit, welche sich diese Beamte in Ruft
ficht der Eröffnung der Siegel zu Schulden koirw
men ließen, zugewachsen ware.

Zt. Der Friedensrichter soll den Zustand eineB



jeden Siegels insbesondere untersuchen, d..sslben
auf dem Verbal genau bemerken lassen, ad »ach?
her das Siegel unmittelbar auf die Untersuchung
desselben hin abnehmen.

gz. Alle bei der Eröffnung der Siegel vorsah
lenven wichtigen und außerordentlichen Umstände
fall der Friedensrichter auf dem Protokoll sorgfältig
bemerken lassen, welches von dem Friedensrichter
und dem Schreiber unterschrieben, und der Tag, an
dem es aufgenommen worden, angemerkt seyn muß.

Sechster Abschnitt.
Von einigen außerordentlichen Umständen, welche bei

Eröffnung der Siegel eintreten können.

33. Wenn der Friedensrichter bei der Unters»?
chung eines Siegels findet, daß dasselbe verderbt,
zerbrochen, aufgerissen, oder verändert ist, so soll

er die sämtlichen Hausgenossen darüber in Verhör
nehmen.

34. Wenn es sich aus der Untersuchung der
Sache ergiebt, daß das Siegel bloß durch Zufall
beschädigt wurde, und keine Anzeige irgend einer

damit verbundenen Flickung (Spoliation) vorhan?
den ist, so kann der Friedensrichter die Eröffnung
der Siegel fortsetzen.

35. Wenn es sich hingegen zeigt, daß das Sie?
gel vorsezlich und in böser Absicht erbrochen wor?
den sey, so soll der Friedensrichter die Eröffnung
der Siegel einstellen. Er wird ein umständliches
und genaues Protokoll darüber aufnehmen, und
dasselbe dem Polizeibeamten übergeben, um nach
den Gesetzen das weitere zu verfügen.

36. Der Friedensrichter soll in diesem Falle die
weitere Eröffnung der Siegel nicht wieder vomeh?
men, bis er von dem Kantonsgericht die Einla?
dung dazu erhalten hat.

Siebenter Abschnitt.
Verrichtungen des Friedensrichters bei Schuldbe?

treibuugen.

37. Der Friedensrichter bewilligt sowohl allge?
meine als besondere Pfandbote über das beweglich
oder unbewegliche Vermögen eines Schuldners.

Er bewilligt die gepfändeten beweglichen Sachen
wegzunehmen; dieselben nach der Schätzung zu
verkaufen.

Er ernennt die Schätzer; überhaupt alle Bettel?
bungen dieser Art sind in feiner Gewalt.

33. Sobald der Schuldner oder ein dritter Ein?
Wendungen gegen das Pfänden macht, so hört alles
weitere Verfahren des Friedensrichters in Rüksicht
der gerichtlichen Betreibungen auf. In einem so!?
chen Fall geht die Einwendung gegen die Pfändung
Heu Friedensrichter nichts an, als in Rüksicht auf

die gütliche Ausgleichung, es sey dann, daß die

Hauptsumme selbst in seiner Compctenz liege.
Zy. Der Friedensrichter wird in diesen Verrich?

ttmgen die bestehenden Gesetze und Gewohnheiten
beobachten.

Achter Abschnitt.
Von der unstreitigen Gerichtsbarkeit des Friedens?

richters in Rüksicht der Beeidigung öffentlicher
Beamter.

40. Der Friedensrichter beeidigt vennög seines

Amts die Munizipalbeamten, die Gemeindsverwal?
ter, die Förster und die Feldhüter in seiner Ge?

richksbarkeit.

Neunter Abschnitt.
Sicherung der Friedensrichter.

41. Jeder Bürger soll sich vor dem Friedens?
rechter mit derjenigen Achtung betragen, die er ihm
als Diener der Gerechtigkeit schuldig ist.

42. Die Partheyen sollen sich vor demselben ge?

gen einander mit Mäßigung ausdrücken.
43. Der Friedensrichter hat das Recht, eine

Parthei, die gegen die ihm gebüsrende Achtung

fehlt, zur Ordnung zu weisen.
44. Wenn diese Parthei zum zweitenmal gegen

die dem Friedensrichter schuldige Achtung fthit, jo

kann ihr derselbe eine Buße auflegen, die den

trag von zwei Schwcizerftanken nicht übersteigt.

45. Wenn jemand den Friedensrichter oder me

Beisitzer des Friedensgerichts in ihrer Amtsverncy?

tung beschimpft, oder ihnen auf eine unehrechleuge

Weise begegnet, so sollen dieselben den worm-t

sogleich niederschreiben lassen, dieses Berbal unter.

zeichnen, und es dem Distriktsgerichte ihres-oezul»
zusenden.

46. Das Distriktsgericht soll denjenigen, o r

sich auf eine solche Art an dem Friedensricyre! - '
seinen Beisitzern vergangen hat, zu einer >
nißsirafe verurtheilen, die in keinem Falle m-ö

als acht Tage dauern darf. '

^Carra rd wirft die Frage auf, ob, ^
wohlthätige Einrichtung der Friedensrichter ^
viel Sehnsucht gewünscht wird, ihre Ernennung

nicht schon in den bevorstehenden Urver,am>i.i-^
statthaben sollte, damit denn diese Fnedeuà^
desto eher ihr Amt antreten konnten,
so viel nothwendiger wäre, weil er kpencyss

die alle ihre Sitzungen für mehrere Mv'-me

vertager haben Er glaubt, diele Ernen-> >

^ ^
zwekmäßig, und fodert also Bekanntmach^ Z

Gesetzes über Eruenu..ng der Friedensncyr. -

Escher : Ich stimme ganz der gcs^loer.^
Wichtigkeit und Nothwendigkeit der

bei, allein eben darum auch kann ;cb Cmrar.o.
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ttag nicht beistimnwn, denn damit eine Versamm-
lung eine gute Wahl treffen könne, so muß sie

wissen, was der zu wählende Beamte zu thun hat;
so lange also die Organisation der Friedensrichter
nicht vollendet ist, so kann auch keine Urvcrscunm-
lung wissen, ob der oder dieser Bürger zu dieser
Stelle besonders fähig ist ; überdem wird durch
den Aufschub dieser Erwählung nichts gehindert,
denn die Friedensrichter dienen vor dem Gesetz über
dieselben zu nichts, und ist dieses vollendet, sower-
den die Ursersammlnngen sich gerne einmal außer-
ordentlich versammeln, um diese Wahlen zu tref-
sen, und von ihrem eingeschränkten, aber sehr ge-
priesene» Souverainitätsrecht Gebrauch zu machen.

Io mini stimmt Carrard bei, weil wegen eini-
gen entfernten Gemeinden, denen das (st etz nicht
mehr in Zeit bekannt werden kann, eine wohlthà-
tige Einrichtung nicht aufgehoben werden soll;
das Wort Friedensrichter sagt selbst, was die Sa-
ehe ist, also sind Eschers Einwendungen ganz
grundlos.

An der werth würde gerne Carrard beistim-
men wenn nicht die von Eschern angeführten
Schwierigkeiten wirklich statt hätten; überdem wer
wollte sich wählen lassen wahrend er noch nicht
weiß, was das Amt ihm für Pflichten auflegt, wo-
zu man ihn wählt? Er stimmt also mit Eschern
zur Vertagung.

Koch ist Eschers Meinung, weil ein jedes
neues Institut, besonders in Helvetien, wo das
Vol- den Neuerungen überhaupt abgeneigt ist, mit
gehöriger Sorgfalt eingeführt werden muß, und die
Friedensrichter ohne Organisation ih^er Beamtung
viele Collisionen verursachen könnten, die wir, um
Abneigung gegen das Ganze zu hindern, verhü-
ten müssen.

Custor folgt Eschem und Koch. Carrards
Antrag wird vertaget.

Die ZZ ersten §§. di-ses Friedensrichter-Gut-
achtens werden ohne Einwendung angenommen.
' ^ 36. Akke rmann wünscht, daß man sich,

-'I- ^as S-egel zerbrechen würde, nicht andas ^ankonsgericht, sondern nur an das Distrikts-

und kostba^würd?^ ^ die Sache zu weitläufig

beharrt auf dem Gutachten, weil
hier mcht von unabsichtlicher Beschädigung, sou-

boshafter Erbrechnng der Siegel, und
m

wirklichen höhern Verbrechen die

w'rden im!^ î bemjeiugen Richter zugewiesen

arffstellt.
^ " Constitution für Verbrechen

der 5^à""u» Kht seinen Antrag zurück und
(?' ä Abänderung angenommen.8- Zr. Anderwerth will, daß der §. die

7

Art der Ernennung der Schätzer gesezlich bestimme,
indem er dem Friedensrichter nicht zu viel Willkühr-
lichkeit hierüber überlassen will.

Carrard beharrt auf dem Gutachten, weil
das Gutachten über dem Civilprozeß, welches Se-
cretan nächstens vorlegen wird, hierüber die allge-
mcineren Vorschlage enthält, und folglich muß An-
derwerths Antrag vertaget werden.

A nderwer th zieht seineu Antrag zurück, und
der §. wird angenommen.

Alles übrige dieses Gutachtens wird ohne wei-
tere Einwendung angenommen.

Anderwerth wünscht, daß die Commission
nun beauftragt werde über die Besoldung der Frier
densrichttr èm Gutachten vorzulegen.

Carrard: Dieser Gegenstand gehört der Com-
mission über den bürgerlichen Rechtsgang, weil die
Friedensrichter aus Gerichtsgebühren, und nicht
durch den Staat besoldet werden sollen

Koch: Die Bestimmung der Eerichtsgebüh-
reu wird wahrscheinlich noch lange ausstehen, und
da wir hingegen die Friedensrichter sobald als mög-
lich einführen wollen, so ist es nothwendig, daß
uns die Friedensrichter - Commission ein besonderes
Gutachten über diesen Gegenstand vorlege.

And er werth s Antrag wird der Friedensrich-
ter - Commission überwiesen.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft:

Das Voilziehungsdivektormm der helv. einen und
untheilbaren Republik an die gesezgebenden
Räche.

Bürger Gesezgeber!
Die Feinde unserer Revolution und gegenwär-

tigen Ordnung der Dinge, arbeiten mit so viel
Thätigkeit und Leidenschaft, daß gewiß keiner un-
ter Ihnen ist, dem ihre bösen Gesinnungen nicht
bekannt sind. Wir vernehmen von allen Seiten,
daß Banden von östreichischen Deserteurs, Aufnah-
nie und Schuz in den Häusern der Bewohner des
Landes finden; Geld, Proklamationen, Waffen,
Munition werden im Ueberflusse ausgetheilt. Con-
trerevolutionö-Prediger, bald unter der Maske von
Religion, bald unter der des Patriotismus, durch-
laufen die Kautone, halten Reden in den Wirths-
Häusern, setzen alle Mittel in Bewegung, und bie-
teil allen Kräften auf, um das Volk zu verführen,
und sich Anhänger zu verschaffen. Sie haben den
größten Theil des Volks zum Glauben gebracht,
daß die Russen und Oestreicher ihm Friede, Wohl-
stand und Freiheit bringen werden. Die unglaub-
lichsien Albernheiten finden Eingang und Zutrauen.

Bürger Gesezgeber! Nie war Einstimmung
und Harmonie zwischen den höchsten Gewalten der
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Republik nothwendiger als jezt. Aeusserst nothwen-
dig ist, daß alle Freunde des Vaterlands und alle
jene, welche Freiheit und Gleichheit lieben, sich
einstimmig vereinigen, um die Wunden des Gtaa-
tes recht auszuspüren, um die Leiden des Volkes
zu stillen, um die Mangel und Fehler der Vermal-
tung zu verbessern, und um kraftvolle Maasregeln
gegen die Uebel zu nehmen, welche uns die inneren
und äusseren Feinde bereiten.

Heute bittet Sie das Direktorium, in Ihrer Weis-
heit die Mittel zu erwägen, um die übelgesinnten
Bewohner der Stadt und des Landes zu verhm-
dern, den Deserteurs oder Gefangenen Aufenthalt
zu geben, ihre Flncht oder Desertion zu begünfti-
gen. In diewm Ende macht es Ihnen folgenden
Beschlullesvorschlag: ^

i. Jede Person, welche die Desertion eines
Militärs, er mag Gefangener oder keiner seyn,
begünstiget, soll zur Ketteusiraft,
vermöge dem Gesetz vom 26. Merz 1799, verdammt
werden.

Jede Gemeinde, in deren Gebiete man ei-
nem desertirten Militär, Gefangenen oder nicht
Gefangenen, einen Aufenthalt geben wird, soll
gehalten seyn, eine Strafe von 1000 Franken zu
erlegen, und diese Strafe sell für jeden Deserteur
ohne Aufschub entrichtet werden. Die lmmttelcc-
sten Individuen von jener Gemeinde sollen, unter
dem Vorbehalte des Rechts, ihren Regreß an den
Schuldigen, wenn diese gekannt sind, oder im wi-
drigen Falle an den andern Gliedern der Gemeinde
zu nehmen, gehalten seyn, die Strafgelder nach
Verhältniß ihres Vermögens vorzuschicssen.

g. Jede Gemeinde, deren Gebiete ein Deserteur
oder entflohener Gefangener durchgereist, oder in
demselben mit Vornziffen eines Individuums sich

aufgehalten hat, ohne daß man sich bestrebte,
ihn zu arretiren, und ihn dem Gemeinbs - Agenten
anzuzeigen, und zwar in der kürzesten Zeitfrist, soll
eine Strafe von Duplonen erlegen, welche er-
hoben werden soll, wie im vorhergehenden Artikel
bestimmt wurde.

4. Jeder Agent, welcher versäumen wird, ei-
nen Deserteur oder entronnenen Gefangenen zu ar-
retiren oder arretiren zu lassen, soll abgesezt wer-
den, sein Aktivbürgerrecht auf zwei Jahre verlie-
ren, und eine Strafe von 160 Franken bezahlen.

5. Jeder Bürger, der seinen Beistand verwei-
gert, um einen Deserteur oder entwischten Gefan-
genen zu arretiren, soll semes Bürgerrechts für ein
Jahr, und aller Ansprüche auf das Recht des Ge-
meindeigenthums verlustig!, und zur Strafe von
fünf Duplonen, oder zur fünf monatlichen Gefäng-
nißstrafe wenn er nicht bezahlen kann verurtheilt
werden.

6. Jeder Bürger, welcher mir Gewißheit einen
Deserteur oder entflohenen Gefangenen bekannt
machen wird, soll eine Belohnung von 50 Franken
erhalten; er geniesst die Ehre einer schonen Bür-
gerhandlung, indem er beigetragen, sein Vaterland
von der Gefahr der Straßenräubcrei und des Bür-
gerkriegs zu befreien.

7. Jeder Bürger, welcher beigetragen, daß ein
Deserteur oder flüchtiger Gefangener arretirt wurde,
soll eine Summe von zo Franken für jeden erhal-
ten, den er arretirt, und der Obrigkeit zugestellt
hat. Sind es mehrere Bürger, die dazu bcigetra-
gen, so soll diese Summe unter sie getheilt werden.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehendeil Direktoriums,

S a v a r y.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
An der wer the Freilich ist es nothwendig,

Gesetze gegen Verheeler von Kriegsgefangenen zu

machen, aber nicht um die Gemeinden zu strafen
sondern die Fehlbarm selbst; ebenso soll man die

Entdeckung von verborgenen Kriegsgefangenen nicht

mit Geld belohnen wollen, weil dieses jeder gute

Bürger zu leisten pflichtig ist, und bloße Pflicht-
ecfüllung keiner weitern Belohnung bedarf; mau

weise aber die Sache zu näherer Untersuchung au

eine Commission.
Escher folgt, und bemerkt, daß schon Geie^e

wider Verheimlichung von Kriegsgefangenen oa

sind, daß sie aber, wie es meist mit zu strengen «-'
setzen der Fall ist, nicht angewandt werden dmiem

daher untersuche man die Sache neuerdings our.?

eine Commission, welche aber hoffentlich ê SlN '

fen wider die Schuldigen, nicht aber wider uMW '
dige Gemeinden vorschlagen wird, weil dieses a»

lcn vernünftigen Rechtsbegriffen zuwider ware.

H u b er wünscht, daß der Commission n »?

nur über den Vorschlag wegen den Deserteurs '

nen Bericht zu erstarken, aufgetragen werde, >

dern daß sie die ganze Bothschaft erwägen mög

da sie mehrere eben so wichtige Gegenstände vor

fende Winke enthält. Es kann vielleielit d-e FSU
haben, daß der heutige vaterländische Barozusmu

des Vollziehungsdirektoriums auf die Commas

wirkt, und diese uns wieder in die Schränk'.«
so geschwinde aus der Mode gekommenen
scheu Schlendrians zurück weise, und uns c..

Geist einflößt, der der Republik Erlösung,
den inneren gefährlichsten Femdcn Unthatigkeit,
nicht Bekehrung verschaffen könnte.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Herausgegeben vrn Esche r und U fteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe»

Band I. N- c

G e s e z g e b u n g.

Grosser Nath, Y.September.
Fortsetzung.

G mûr kann Anderwerths Bemerkungen nicht
beistimmen, denn wenn man die Verbrechen entde-
cken will, so ist es durchaus norhwenöig, eine Be-
lvhnung auf die Anzeige zu bestimmen; übrigens
stimmt er für Verweisung an eine Commission.

Die Bothschaft wird an eine aus den BB. Car-
mintran, Hu ber, Carrier, Anderwerth
und Graf bestehende Commission gewiesen, um
in 2 Tagen ein Gutachren vorzulegen.

Vil le ter will, daß endlich auch ein Gutach-
ten gegen Ausbreitung falscher Gerüchte vorgelegt
werde, und wenn keine Commission hierüber vor-
Handen ist, daß man sogleich eine solche niedersetze,
indem diese Gerüchte wieder in vollem Umlauf in
der Republik und selbst m Bern find. Man be-
merkt, daß eine solche CcmmiffKn vorhanden ist,
welche nächstens ein Gutachten vorlegen wird.

Der S nat übersendet eine neue Abfassung sei-
nes Beschlusses über eine neue Eintheilung Hel-
vetiens.

Carra rd fodert Verweisung an eine eigene
dazu durch die Versammlung ernannte Commission.

Jomiui will diese Bo.hschaft an die bestehen-
de Revisiouscemmission weisen.

Gmür: Wir müßen zeigen, daß wir eine
neue Eiuchchlung Helveticas wollen, und daher
stimme ich Carkier bei, mit dem Wunsch, daß
diese Commission über den Beschluß in 6 Tagen
ein Gutachten vorlege.

E acher will das Volk von seinen Zwei-
fein über diesen Gegenstand und von der Unruhe, die
dadurch bei bemwiben erregt wird, befreien ; er
stimme Earlier bei, und fodert in zwei Tagen ein
Eutachr-n.

E scher.. Der Senat zeigt uns an, daß die
C n nc-l Heivencns zu w5 tcr nichts dienen înàfse,
als die Wahlen, die Verwaltung und die Gerech-
tîgkeilspstegê zu erleichtern und möglich zu machen/

Bern, 16. Sept. 1799. (zc>. Frukt. Vll.

also muß die Eintheilung den Wünschen des Senats
scibst zufolge, auf die Organisation der Staatsver,-
waltung, der Gerechtigkeitspfiege und der Wahlen
gegründet seyn; folglich tonnen wir nicht eher über
diese Eintheilung abschliessen, bis wir die Ideen des
Senats übe? diese verschiedenen Organisationen
kennen, denn um ein zwekmäßiges Gebäude aufzu-
führen, muß man wissen, was dessen Zwek seyn
soll und also ist gar keine solche Dringlichkeit vor-
Handen, über den vorliegenden Beschluß des St-
nats abzusprechen z àberdem kann in den bevorsir-
henden Urversammlnngen nichts von Constitutions»
Abänderungen dem Volk zur Genehmigung vorge-
legt werden, folglich ist auch noch Zeit genug da,
die Fortsetzung dieser neuen Organisation abzuwaw
tcn, ehe ein einzelner Theil davon abgerissen be-
handelt wird; ich stimme also für Verweisung die-
ser Bothschaft an eine Commission.

Koch. Dieser Gegenstand ist höchst wichtig wie
wir in zwei Berathungen darüber erfahren haben.
Wie gezeigt worden ist, maß eine Eintheilung,
die auf Justiz und Administration gegründet seyn
soll, die Folge von dieser seyn, u«o kann ihr also
nicht vorgehen; eben so unzwekmaßig wäre es,
diesen Constitutionsimdenmgs - Beschluß einer ganz
neuen Commission zur Untersuchung zu übergeben,
wahrend wir eine Commission habe», die das Ganze
dieser Abänderung im Zusammenhang untersuchen
soll, und also nicht eiuzstue Theile, die in genauer
Verbindung unter einander sind, ganz abgesondert
behandelt werden können, Ucbrigeus bitte ich, daß
die schnellen Genies unsrer Versammlung wie Er-
lâcher, etwas Geduld mit uns übrigen Schwächte-
pfen habe, und uns nicht ihren Adlcrsflng mitzu»
machen zwingen, und begehren, daß wir in 2 Tagen
über so weit aussehende Entwürfe absprechen, den»
wir bedürfen Zeit um so wichtige Grundsätze zu UN-
tersuchen, und also bestimme man der gewohnter!
Revisionskommission keine Zeit, um über diese ihr
zuzuweisende Bothschaft ihr Gutachten vorzulegen,
sondern begehre einzig, daß sie l iefen Gegenstand
so geschwind als möglich in Untersuchung nehme.

Erlach er. Ware unser Präsident nicht unsre»
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Meinung, so hatte er Koch zur Ordnung gerufen,
als er meine Meinung so impertinent beannvonete,
aber Kochs Krankheit hat aus ihm gesprochen,
und so müssen wir ihm verzeihen. — Ucbrigens
denke ich, sitz ich so gut an meinem Platz als Koch,
und wenn man sich so spräche, so kamen wir him
rereinsnder, und dann würde Koch gewiß den kür--

zcr'n ziehen; wenn ich schon nicht eine Stunde lang
über eine Linie sprechen kann, so glaub ich doch
ein so richtiges Urchcilsvermögen zu haben, wie
er — aber gerade diejenigen, welche vor 4 Wochen
eine neue Eintheilung erzwingen wollten, wollen izt
diesen Grundsätzen einer ganz billigen ssincheilung
sich nicht fugen — es ist als wollte man mit allein
Fleiß das Volk irre führen, bannt es zulezt sich

betrogen glaube, und Zuordnung veranlasse; und
gerade, um dieses zu verhüten, muß mau endlich
hierüber absprechen, und zeigen, daß die neue Ein--
Heilung nicht die kleinen Cantons durch die großen
verschlingen macht; ich beharre auf meinem Ane

trag. — Man ruft zum Abstimmen.
Koch federt das Wort. — Die Abstimmung

wird erkannt, und die Vothschaft an eine von der
Commission selbst zu ernennende Commission gewie-
sen, in welche durch geheimes Stimmenmehr ge--

ordnet werden: Erlacher, Cartier, Gmür,
Anderwerth und Zimmerman».

Das Direktorium übersendet folgende Votschaft:

Das Vollziehzmgsdirettormm der einen und «n-
theilvaren helvetischen Republik an die ge-
fttzgebenden Rathe.

Bürger Repräsentanten!
Gemäß dem 27. Art der Constitution soll das

Direktorium die nöthigen. Maßregeln ergreifen, mn
alle diejenigen von den Primarversammlungen und
den bevorstehenden Wahlen zu entfernen, die erst--

weder desertirt sind, oder die durch ein richterliches
Urtheil sich entehrende Strafen zugezogen, oder
welche gegenwärtig eines Verbrechens --- seye es

gegen dm Staat oder eine Privatperson — beschuh
digt find. Allein das Direktorium wünscht, hiebei
jeden Schein von Willkuhr zu vermeiden, und la--
bet sie deßwegen ein, ohne Aufschub ein Eeftz auf-
zustellen, das demselben zur Richtschnur bei diesem
wichtigen Gegenstände dienen könne.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums:

S a v a r y.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

M 0 u s s 0 n.
Auf Carrsrds Antrag wird diese Both-

schast zur nähern Untersuchung an eine CsmmM»
gewieft», um in 2 Tagen ein Gutachten vor-
zulegen, in welche geordnet werden: Escher,
Schlumpf, Pellegrini, Anderwerthund
N ecs ch.

Das Direktorium zeigt an, daß der Capuziner
Bruder Barnabas von Surfte sich mit Zo Dublo-
neu loskaufen lassen wolle, und trägt an, diesem
so mäßigen Begehren dieses Capuziners zu ent--
sprechen.

Anderwerth wünscht zu untersuchen, was
dieser Bruder in das Kloster gebracht habe, und

wie alt er sey, um zu wissen, wie lange ihn der

Staat wahrscheinlich noch erhalten müßte.
Zimmerman» will entsprechen, weil in web

chem Alter Bruder Barnabas auch seyn mag, diese

Loskaufungssumme für die Ansprache lebenslängltt
chen Unterhalts sehr mäßig ist.

Custor stimmt Auderwerth bei, weil Bruder
Barnabas kranke Füße hat.

Carrard glaubt, gerade der kranken Füße

wegen mäße um so viel eher entsprochen werden.
Der Vothschaft wird entsprochen.

Der Senat verwirst den Beschluß über das

Verhältniß in der Wikderbesetzung des Senats.
Der Gegenstand wird an die Commission zmmgt?
wiesen.

Die Versammlung bildet sich in geheim. Comite.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wirb eme

Bittschrift verlesen, in der die Buchhändler llmcy
und Comp. in Solothurn bemerken, daß der Cx-

chorherr und Hauvtmann Gchwaller, von welchem

ein Geschenk in Büchem der Nationalbibnotyer ge-

macht wurde, Fällst, und ihnen viele Bucherconn

schuldig ist; sie bitten um Rukgab derjenigen ge,

schenkten Bücher, die ihnen von dem Schemer nocy

nicht bezahlt wurden.
^

Huber: Keines der geschenkt erhaltenen Buch»

findet sich in diesem Verzcichniß unbezahlter Buch»,

und als das Geschenk gemacht wurde, war Schwm,

!er noch nicht Fällst, indessen sollte die Sacye ^
was näher untersucht werden.

Carrard: Dem strengsten Recht genms wl-w

ten wir vielleicht diese Bücher behalten, aber

werden wir zu Handen der Nation keine W-w

annehmen wollen, vsn einen; Mann, der Gew^
macht, statt Schulden zu bezahlen. ^ie BssUvw
Commissars sollten die Sache näher unterjuvm".

Zimmerman» stimmt Carrard bei, wir st.
Untersuchung dieser Anzeigen, um wenn pw -

Sache so befinde, die Bücher der Mahn dff
Worm zurâkz-tzkllm - und d:e Ehrenm^dn S

unserm Protokoll zurükzunehmen. Die Ak-ff„ü»
wird den Bib!iokhekcommisse.rs zur Unllrsuc,

übergeben.
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Senat, y. September.
Präsident: Schneider.

Lüthi v. Sol. legt über den/ die Art der
Wieberbesetzung des Senats betreffenden Beschluß,
im Namen einer Commission, folgenden Bericht vor:

' Das annähernde Verhältniß der Bevölkerung
soll der Maasstab seyn, nach welchen: der Senat
dieses Jahr ergänzt werden soll; — das will die
Constitution, vermöge der Auslegung, die die ge,
sczgebenden Rache dem 36. § derselben gegeben
haben.

Um diese Bevölkerung ausfindig zu machen,
untersuchte der gtoße Räch die Tabellen der Wahl-
Männer, der Militzen und der beeidigten Bürger
eines jeden Cantons. — Das Resultat aus allen
dreien sollte der Maasstav der Senats Ergäu,
jung seyn.

Zugegeben einen Augenblik, daß diese Opera,
tisn die wahre sey, hat der große Rath auch dar--
nach gehandelt, oder hat er sich nicht einer Jncon-
sequenz schuldig gemacht? Die Commission findet
das Leztere.

^
I. Nach der Berechnungsweise des großen Raths

müßte Wallis nur drei Repräsentanten im Senat
haben — und der Beschluß läßt ihm vier.

2. Auf die willkühriichfte Weise von der Weit
nimmt der große Rath an, baß im Kauton Lugano
Y8Z2 Bürger anwesend, und gerade so viele/sage
9LZL Bürger abwesend seyen. —

3. Die Rechnungsoperation des großen Raths
erkennt dem Kanton Zürich io, dem Kanton Bern
8, und dem Kanton Lemsa 7 Senatoren zu —
und dieses Jahr sollen alle drei Kantone eine glei,
che Anzahl Repräsentanten im Senat haben.

Diese so auffallende Jnconseauenz, dieser Wi,
versprach mit sich selbst, sollte doch, meint die
Commhfion, die Mitglieder des großen Raths er,
was decenter und bescheidener gegen den Senat
sprechen lehren, wenn er etwa eine Resolution ver,
Wien, deren heilige Wahrheit sie anerkennen.

Aber war die RechnunSsoperation des großen
Raths denn auch das wahre Mittel, die Bevölke,
r mg Helveticas zu erhalten? Die Commission
glauot nein.

Die Liste der Wahlmänner eines jeden Kan,
tons, wle kann diese die Bevölkerung angeben?
^sern, nach der Tabelle der beeidigten Bürger,
hatte wenigstens 434 Wahlmänuer haben sotten,

)'!! sisir zz6, also yg zu wenig. 5

33? Wachmänner, ihm gebührten we,
batte 12 zu wenig. Linth hatte

« 8 Wuch.nmMti, ihm gebührten izi, es hatte in
kge 20 zu viel.

Eie Lstie oer Wühlmänner ist also ein sehr zwei,

l
deutiges Mittel, die Bevölkerung eines Kantons
zu erfahren. — Man weiß, wie eilfertig diese Leute
mußten zusammenberufen werden, wie viele Infor,
malitäten dabei begangen worden, und wie sehr
man sich's an einigen Orten angelegen seyn ließ,
entweder keine, oder recht viele Wahlmanner zu
wählen.

Die MilitzenroLe ist eben so unsicher. — Hier
sind alle Bürger von is Jahren bis ins 6--sie ein?
geschrieben — dort wurde man als Soldat nur
in: nosten Jahre seines Alters angesehen, und hört;
schon als Fünfziger auf das Vaterland zu verthel,
5igen — einige Kantone — z. B. Leman, Linth,
Schafhausen, Sentis, Thurgâu, Zürich scheine»
sogar nur eine bestimmte Anzahl ihrer Bürger zum
Kriegsdienste verordnet zu haben; daher die runden
Zahlen 23000 — 4000 — Ziooo zc.

In Ermanglung der BevolkerungstabeLe bleibt
also nichts übrig — als die Tabelle der beeidigten
Bürger. — Doch, was sage ich, in Ermanglung
der Bevvlkermigslabelle? — Diese gehört ja ganz
und gar nicht hieher. — Die Gesammtheit der
Bürger ist der Souverain —- die Bürger aliein sind
repräsentirt, nicht ihre Weiber, Kiudsr, Basen,
Schwestern w. - Bürger ist nur derjenige, welcher
die Constitution beschworen hat. — Die Bürgerliste
allein ist also der Msasstab der StelloectretunS
der Nation.

Indessen laßt es uns gestchen — die Bürgerliste
mag hie und da, z. B. im Kantsn Lugaus und
im Kauton Wallis nicht vollständig seyn. — Die
Miütärliste könnte in diesem Falle zu Rath gezogen
werden — aber ja niemals die Liste der Wahl-'
Männer.

Freilich wenn der große Rath die Bürgerliste
zum Maasstav oec Volksvertretung angenommen
hätte — so stünde nun das so böse Bern mit Zürich,
hingegen Leman nur mit Sentis in einer Rubrik;
dadurch hatte Leman freilich einen Repräsentant
weniger zu geben, und das wäre ein bischen hart,
aber es ware doch gerecht.

Ueber den § ig der Resolution, erlaubt sich die
Commission keine Bemerkungen — ihr Verfajsimgs,
widriges springt in die Buzen. - Auch dieser K ist
mit dem Grundsaz der Nationalrepräsentation im
Widerspruch. — Wenn die besezten Ka-ttsne, das
heißt, ihr« Bürger im Senat müssen repräsentirt seyn,
und provisorisch durch ein Gesez könnten und dürf,
ten repräsentirt werden — warum sollte das ge,
rade durch den Senator ihres Kantons geschehen?
— Sind nicht alle Senatoren in gleichem Grade
Volksrepräsentanten? — Aber dann wären die be,
sezten Kautone ja nicht ganz repräsentirt, wenn in
ihrem Namen niemand Anderer, statt der austres
tende» Senatoren, im Senat säße? -- Aber, BB»
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Repräsentanten, wenn in einem Jahre der vierte
Theil der Senatoren stürbe — oder der achte Theil
— wäre darum die Nation nicht mehr vertreten?

Würde man außerordentliche Wahlversammlung
gen halten müßen?— Fehlen uns nicht jetzo schon
8 Mitglieder, und Z bis 6 sind obendrein noch
immr abwesend Waren nnsere Gesetze deßwe-
gen ungültig? — Der Senat ist vollständig, sog

bald seine Versammlung aus 37 Gliedern besteht.
Die Commission ersucht Euch, die Dringlich!-

keit der Berathung über gegenwärtigen Rapport
zu erklaren, durch den sie Euch die Verwerfung
des Beschlusses einhellig will angerathen haben.

Duc stimmt auch zur Verwerfung; nur be-
merkt er, daß im Cant. Wallis nie bisdahin voll-
standige Volkszählung statt finden konnte; die be-
ständigen Aufstande, die in diesem unglüklichen
Canton wütheten, machten es unmöglich, daß die
Wahlmänner vollständig zusammentreten, oder die
Militäreinschreibung allenthalben vorgenommen wer-
den konnte: die vorliegenden Listen sind darum
für diesen Canton ganz unvollständig: überdies hat
Wallis ein Regiment in spanischen Diensten —
Somit ist die Zahl der 4 Senatoren für diesen
Canton gar nicht zu groß; der Canton zählet we-
nigstens 20,000 Activbürger. (Die Forcs. folgt.)

Inländische Nachrichten.
Luzern, iz. Sept. Bei Wvllishoftn und

Laibach 1 Stunde von Zürich) wo die Russen un-
langst ein Lager bezogen hatten, wurden sie den
8. d. eine Stunde nach Mitternacht unvermuthet
von den Franken überfallen. Blitzschnell drangen
diese in Hauser und Scheunen, und hieben darin
nieder was Feind hieß. Wer fliehen konnte der
floh, und die Franken verfolgten die Fliehenden
bis auf ein? halbe Viertelstunde an die Stadt;
dann zogen sie wieder zurük. Wahrend der ganzen
Affaire h'rte man keinen Schuß. Gabel und Ba-
jonet waren die einzigen Waffen deren man sich be-
diente. Der Vefturst der Russen wird auf 7 bis
800 Mann an Verwundeten und Todten gerechnet.
Gefanssne machte man ihnen eine kleine Anzahl.
Die Franken haben sehr wenig Volk eingebüßt.
Man versichert, der Feind verstärke sich sehr auf
dem Sihlftld; er habe sein Lager dort beinahe
um die Hälfte erwenert. Auf der Seite der Bad-
ner Strasse legre er vor kurzem mehrere Batterien an.
Ein neue - Laaer hat er bei Wipkingen, zwischen
Zü ich und Hongchezogen, und ein anderes, wie
es hechr, beim âwstrr Fabr. In Zürich werden
Flosse erri bm. Die Sage bestätigt sich, daß Hose
bwchrt worden, und die neuesten Berichte lauten,
er >ey an seinen Wunden gestorben.

Kleine Schriften.
4, kio INlection <iüz k'kilìenrz. par nn S107V«

kstslvecigus. 8. llsulänns cliS5 b'ilcbsr ei»

Vincsnr. 179g. S. ZV.
Ein lieblicher wenn gleich nicht tiefgedachter

Beitrag zur Beleuchtung der wichtigen Frage : Ob
es schiklich sei, die Pfarrer von bene-n-'nige!i al-
lein erwählen zu lassen, welche von ihnen sollen
unterrichtet, geleitet und getröstet werden?

Die Gründe für die Bejahung der Frage liegen
nach des Verfassers Meinung 1) im Geist der Con-

siitution vermöge deren alle Gewalt vom Volk aus-
gehen soll, s) Im Wetteifer in der Volkslicbe,
der daraus entsteht, z) In der so nochwendigen
Harmonie zwischen Pfarrer nnd Pfarrkindern. 4)

In dem Wunsche des Volkes selbst, das am be-

sien weiß, welch eines Pfarrers es bedarf. S)

Endlich in dem Beispiel der ersten Kirche.
Dagegen lassen sich, glaubt der Verfasser, ftl-

gende Einwürfe machen : 1) Das Volk ist nicht

im Stande, einen Pfarrer zu würdigen, indem es

nichts von den Kenntnissen versteht, die ein Pfar-
rcr besitzen muß. 2) Wcim das Volk sich auch auf
die Zeugnisse der Akademien verlassen könnte und

dürfte, so ist es aus dem nämlichen Grunde nicht

im Stande, zwischen mehrern Candidate» zu ent-

scheiden. 3) Das Volk kennt die Cgndidaten nicht

einmal persönlich. 4) Hat ein Candidat Ver-
wandte in der Gemeine, so wird er sicher - em

Würdigern, der deren keine hat, vorgezogen.

5) Der Wetteifer i« der Volkslied? wtkt «emg,
stens DemagSKismns, Volksschmeichler, Intrîgan»
ten; denn das Volk ist nicht ohne Schwäche, ch-w

die Candidaren hören nicht auf, Menschen zu sich,

ü) Die Volkswahl, die in einigen Gegenden He,
vetiens statt findet, beweist nich s fur
vetien, auch dann nicht, wenn der Kircbenzwa
dieser Gegenden musterhaft ware. 7) ParthemNs
sind die Folgen der Voiköwahl ; das beweven ^
rcre Beispiele aus dem Cant. Leman, wo man ^
se Wahlart auch hat begünstigen wollen,
sagt, der Geistliche habe so großen Einfluß

„ das Volk. Wie kann wohl der Staat aus dim

j Einfluß einigen Vortheil ziehen, w- ^
z Pfarrer nichts, wenn hingegen der PiMrer
I Volke alles zn verdanken bat? ^ ^ <?in
Z Der Verfasser schließt mit dem Satz - ssch

ß Pfarrer muß V erdienste haben ; diew w ^

ß an» fügiichsten von den Obern f^mer .,u»

das werden die Hausväter der ^Geme
besten entscheiden. Er muß endlich da. ch' 'sä
d. r Reg- er n n g genießen. D'eft ' 'e

'^ße>»
anoer vereint können und werden alllli» e»

Pfarrer wählen.


	Gesezgebung

